
Stand: 12.07.2025 13:10:58

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/167

"Bestellung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Landtags in die

Datenschutzkommission"

Vorgangsverlauf:

1. Beschluss des Plenums 18/167 vom 23.01.2019

2. Plenarprotokoll Nr. 6 vom 23.01.2019



 

18. Wahlperiode 23.01.2019 Drucksache 18/167 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:  

Bestellung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Landtags in die 
Datenschutzkommission 

Gemäß Art. 17 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Datenschutzgesetzes werden aus der 
Mitte des Landtags zu Mitgliedern bzw. stellvertretenden Mitgliedern der Datenschutz-
kommission bestellt: 

Mitglied Stellvertreterin bzw.  
Stellvertreter 

 
CSU-Fraktion 

Peter Tomaschko Andreas Jäckel 
Alfred Grob Tanja Schorer-Dremel  
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Benjamin Adjei Verena Osgyan 
 
Fraktion FREIE WÄHLER 

Gerald Pittner Eva Gottstein 
 
AfD-Fraktion 

Gerd Mannes Roland Magerl 
 
SPD-Fraktion 

Florian Ritter Christian Flisek 
 
FDP-Fraktion 

Martin Hagen Matthias Fischbach 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner  



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 c 

auf:

Bestellung

der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Landtags in der 

Datenschutzkommission (s. a. Anlage 3)

Gemäß § 39 der Geschäftsordnung wird beim Landtag eine Datenschutzkommission 

nach den Vorschriften des Artikels 17 des Bayerischen Datenschutzgesetzes gebildet. 

Der Landtag bestellt sechs Mitglieder aus seiner Mitte nach Maßgabe der Stärke der 

Fraktionen. Es findet wiederum das Verfahren Sainte-Laguë/Schepers Anwendung. 

Für Fraktionen, die hiernach nicht zum Zuge kommen, kann der Landtag jeweils ein 

weiteres Mitglied bestellen, auch wenn sich dadurch die Zahl der Mitglieder erhöht. 

Für jedes Mitglied ist zugleich ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen.

Nach Artikel 17 Absatz 2 des Bayerischen Datenschutzgesetzes werden die Mitglieder 

des Landtags in der Datenschutzkommission für die Wahldauer des Landtags bestellt. 

Sie sind in ihrer Tätigkeit an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.

Das Vorschlagsrecht hinsichtlich der vom Landtag aus seiner Mitte zu bestellenden 

Mitglieder besitzt die CSU-Fraktion für zwei Mitglieder. Die Fraktionen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der AfD und der SPD-Fraktion haben 

das Vorschlagsrecht für jeweils ein Mitglied. Nach Artikel 17 Absatz 1 Satz 4 des Da-

tenschutzgesetzes hat die FDP-Fraktion das Vorschlagsrecht für ein weiteres Mitglied.

Die von den Fraktionen benannten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder können 

der Ihnen vorliegenden Mitteilung entnommen werden.

(Siehe Anlage 3)

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Im Ältestenrat wurde ebenfalls vereinbart, 

dass über die Fraktionsvorschläge gemeinsam abgestimmt wird. Ich lasse daher so 

abstimmen.
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Wer den Vorschlägen der Fraktionen seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der GRÜNEN, der SPD, der FREIEN 

WÄHLER, der CSU, der FDP und der AfD. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Stimm-

enthaltungen? – Sehe ich ebenfalls keine. Dann ist das so beschlossen.
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